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Häufig findet bei der Festsetzung der Einkommensteuer eine
Veranlagung von Amts wegen statt. Aber nicht alle Steuer-

pflichtigen werden hiervon erfasst. So muss z.B. ein lediger Arbeit-
nehmer vielfach in der Regel keine Steuererklärung abgeben. Er ist
dann allerdings wieder dazu verpflichtet, wenn er z.B. Lohnersatz-
leistungen von mehr als 410 “ erhalten hat oder bei mehreren
Arbeitgebern beschäftigt war. Dies gilt z.B. auch für Ehegatten,
wenn einer der Ehegatten nach der Steuerklasse V oder VI besteu-
ert wurde. Besteht grundsätzlich keine Pflicht zur Abgabe der Steue-
rerklärung, so kann trotzdem eine Erklärung abgegeben werden,
um z.B. erhöhte Werbungskosten oder Verluste aus Gewinnein-
kunftsarten geltend zu machen. In diesen Fällen ist die im Gesetz
vorgesehene Ausschlussfrist von 2 Jahren zu beachten. 
Das Niedersächsische Finanzgericht weist in einem von ihm ent-
schiedenen Urteil darauf hin, dass das Einkommensteuerrecht und
die dazugehörigen verfahrensrechtlichen Regelungen so umfang-
reich, komplex und kompliziert seien, dass sie für Laien nicht mehr
überschaubar und handhabbar seien. Angesichts ständiger Steu-
eränderungen und oft auch widersprüchlicher Informationen in den
Medien gebe es verbreitet Unsicherheit über die für einen bestimm-
ten Veranlagungszeitraum anzuwendenden Rechtsvorschriften.
Nicht zu Unrecht werde mittlerweile allgemein von einem Steuer-
chaos gesprochen. Bei dieser Ausgangssituation, die der Bürger vor-
finde und zu deren Entstehung er nichts beigetragen habe, erscheine
es dem Gericht grundsätzlich nicht sachgerecht, dem Steuerpflich-
tigen das Risiko des Rechtsverlustes aufzubürden, wenn er sich nicht
durch Rückfragen Kenntnis über bestehende Verfahrensregelungen
und Fristen verschafft hat.
Fraglich ist jedoch, ob andere Gerichte und der BFH auch so ent-
scheiden werden. Beachten Sie daher die Ausschlussfrist von 2 Jah-
ren bei Antragsveranlagungen. Sprechen Sie uns zeitnah an.

Zweijährige Antragsfrist
für Antragsveranlagung beachten!
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Zurückbehaltungsrecht 
bei fehlender Steuernummer

Das Amtsgericht Waiblingen hat bereits mit Beschluss vom 
10. November 2003 entschieden, dass, sofern der Rechnungs-

aussteller gegen seine Pflicht zur Angabe der Steuernummer in der
Rechnung verstößt, dem Rechnungsempfänger ein Zurückbehal-
tungsrecht jedenfalls dann zusteht, wenn er selbst vorsteuerabzugsbe-
rechtigt ist und ohne Angabe der Steuernummer gegenüber seinem
Finanzamt die Gefahr besteht, dass der Umsatzsteuerabzug nicht aner-
kannt wird, so dass die Forderung nicht fällig ist. Beachten Sie daher
unbedingt die neuen Rechnungsanforderungen ab 1.1.2004. Wir
haben Sie diesbezüglich durch unser Sonderrundschreiben umfassend
informiert. Noch Fragen? Bitte sprechen Sie uns an!
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Liebe Mandanten,
Freunde und
Geschäftspartner,

der Lieblingswissenschaftler von Ulla
Schmidt zieht durch die Lande und ver-
kündet die Rettung unseres Gesundheits-
systems: Die Bürgerversicherung! Er: das
ist Prof. Karl Lauterbach, der Gesund-
heitsökonom, der Mann, der Frau Schmidt
sagt, was sie sagen soll. Wir werden eine immer lauter werdende
Kampagne für diese Bürgerversicherung erleben. Garniert mit
Begriffen wie „Gerechtigkeit“ und „sinkende Beiträge“.
Die Bürgerversicherung soll zur Pflichtversicherung für alle wer-
den. Mit Beiträgen, deren Höhe sich nicht nur aus dem Einkommen
aus abhängiger Beschäftigung berechnet. Auch Zinseinkünfte oder
Mieteinnahmen sollen herangezogen werden. Das Löst keine Freude
aus – weil wir schon ahnen, dass diese Beiträge sehr hoch und die
Leistung sehr gering sein wird.
Auch die Praxisgebühr sollte zum spürbaren Niedergang der Kran-
kenkassenbeiträge führen. Bis jetzt gibt es aber nur minimale Sen-
kungen bei einer Minderheit der gesetzlichen Kassen. Es war nix
mit diesem Reformschritt!
Da setzt sich mittlerweile der Eindruck bei den Bürgern durch, dass
die Welle der Reformen zwar spürbar ist. Aber sie bringt keine Ent-
lastung und keine Klarheit. Die eigentlich vorhandene Reformbe-
reitschaft sinkt. Es stimmt schon, wie es Horst Köhler formuliert:
Vieles dauert einfach zu lange.

Fristen und Termine Steuerzahlungstermine im August und September:

Lohn- /Kirchensteuer
Umsatzsteuer
Gewerbesteuer
Grundsteuer
Einkommensteuer
Körperschaftsteuer

August 2004

Ihr 
Steuerberater

informiert

R.T.S.

Die Themen

Hans-Peter Rienth

■ Steuerzahlungstermine im August und 
September

■ Tipps für eine attraktive 
Gehaltserhöhung

■ Arbeitnehmer muss nicht Art seiner 
Krankheit mitteilen

■ Kündigung: Informationspflichten 
des Arbeitgebers

■ Aufzeichnungspflichten bei gering-
fügigen Beschäftigungsverhältnissen

■ Überlassung von Parkplätzen als 
Arbeitslohn

■ Verbuchung von Bargeschäften im 
Einzelhandel

■ Zweijährige Antragsfrist
für Antragsveranlagung beachten!

■ Zurückbehaltungsrecht bei fehlender 
Steuernummer

Hinweis: 
Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen ab Voranmeldungszeitraum Januar 2004 grundsätzlich bis zum 
10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der näch-
ste Werktag der Stichtag. Nach dem Steueränderungsgesetz 2003 werden bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen (bisher fünf Tage)
keine Säumniszuschläge erhoben. Um die Frist zu wahren, sollte die Überweisung einige Tage vorher in die Wege geleitet werden.

Fälligkeit

10.08./10.09.
10.08./10.09.

16.08.
16.08.
10.09.
10.09.

Ende der Schonfrist bei 
Zahlung durch Überweisung

(Wertstellung beim Finanzamt)
13.08./13.09.
13.08./13.09.

19.08.
19.08.
13.09.
13.09.

Scheck/bar

keine Schonfrist
keine Schonfrist
keine Schonfrist
keine Schonfrist
keine Schonfrist
keine Schonfrist



Ihr Steuerberater informiert

So erfreulich eine Gehaltserhöhung für den Arbeitnehmer auf den
ersten Blick scheint, so ernüchternd ist der anschließende Blick

auf den Gehaltszettel. Steuern und Sozialabgaben „fressen“ einen
Großteil der Erhöhung auf. Und auch für den Arbeitgeber steigt der
Anteil an den Sozialversicherungsbeiträgen spürbar.
In der folgenden Tabelle möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick

Tipps für eine attraktive Gehaltserhöhung
- interessant gestalten auch aus Sicht des Arbeitgebers!

über die Möglichkeiten einer günstigen Gestaltung sowohl für den
Arbeitnehmer als auch für die Arbeitgeber aufzeigen. Sie können
auf einen Blick erkennen, welche Leistungen zusätzlich zum Lohn
oder per Gehaltsumwandlung finanziert werden können und ob für
die Leistungen Lohnsteuer und /oder Sozialversicherungsbeiträge
fällig werden.

Nach einem Urteil des hes-
sischen Landesarbeitsge-

richts muss ein krankgeschrie-
bener Arbeitnehmer seinem
Arbeitgeber nicht die Art der
Erkrankung mitteilen.
Im vorliegenden Fall hatte ein
Arbeitgeber einen seit mehreren
Monaten krankgeschriebenen
Arbeitnehmer aufgefordert, die
Art seiner Krankheit mitzutei-
len und seinen Arzt und Thera-
peuten von der Schweigepflicht
zu befreien. Nachdem der

Arbeitnehmer auf die Aufforde-
rung nicht reagierte, wurde er
abgemahnt.
Gegen diese Abmahnung klagte
der Arbeitnehmer. Nach An-
sicht des Gerichts hat ein kran-
ker Arbeitnehmer nur die
Pflicht, seine Arbeitsunfähigkeit
und die voraussichtliche Dauer
unverzüglich mit einem ärztli-
chen Attest mitzuteilen. Wei-
tergehende Angaben muss er
nicht machen. Die Abmahnung
ist daher zurückzunehmen.

Zuwendung

Fahrtkostenersatz 15 % Ja Nein Nein
Warengutschein Ja Ja Ja Nein
Dienstwagen Nein Nein Nein Nein Nein
Bahncard Ja Ja Nein Nein
Verpflegungsmehraufwand Ja 25 % Ja Ja Nein
Parkplatz Ja Ja Nein Nein
Kindergartenzuschuss Ja Ja Nein Nein
Arbeitgeberdarlehen Ja Ja Nein Nein
Essenszuschuss, Essensmarken Ja Ja Ja Nein
Ersatz Telefonkosten Ja Ja Ja Nein
Nutzung 
Telekommunikationsgeräte

Ja Ja Ja Nein

PC-Übereingnung 
und Internetzuschuss

25 % Ja Nein Nein

Lohnsteuer
frei pauschal

Sozialabgabenfrei Frei bei Lohnumwandlung
Lohnsteuer Sozialabgaben

Benötigen Sie detailliertere Informationen für die Vereinbarungen mit Ihren Arbeitnehmern bzw. die Erstellung Ihrer Lohn- und Gehalts-
abrechnungen, setzten Sie sich einfach mit uns in Verbindung! Wir geben Ihnen hierzu gerne weitere Informationen und beraten Sie in
der Planung und Durchführung in Ihrem Unternehmen.

I m Kündigungsfall sind Arbeit-
geber verpflichtet, spätestens

mit Aushändigung der Kündi-
gungserklärung ihre Arbeitneh-
mer über deren Verpflichtung zur
unverzüglichen „Arbeitslos-Mel-
dung“ beim Arbeitsamt zu infor-
mieren. Bei verspäteter Meldung
muss der Arbeitnehmer damit
rechnen, dass ihm das Arbeitsamt
den Anspruch auf Arbeitslosen-
geld kürzt.
Versäumt der Arbeitgeber es, sei-
nen gekündigten Arbeitnehmer

über diese Pflicht aufzuklären,
bleibt die Kündigung dennoch
wirksam. Nach Auffassung des
Arbeitsgerichts Verden macht
sich der Arbeitgeber bei Versäu-
mung der Hinweispflicht auch
nicht schadensersatzpflichtig, da
es sich lediglich um eine Oblie-
genheit mit rein sozialrechtli-
chem Charakter handelt.

Kündigung: 
Informationspflichten des Arbeitgebers

Arbeitnehmer muss nicht Art 
seiner Krankheit mitteilen

kmayer
Rechtschreibfehler:
PC-Übereignung
bitte ändern



Seit dem 1. April 2003 wurden die Regelungen zu den gering-
fügigen Beschäftigungsverhältnissen neu geregelt. Bekannter-

maßen wurde dabei die Entgeltgrenze von 325 “ auf 400 “ ange-
hoben. Außerdem ist neu, dass bei Ausübung eines 400 “-jobs die
wöchentliche Arbeitszeit nicht mehr weniger als 15 Stunden betra-
gen muss. Es stellt sich daher die Frage, ob Nachweise über die
wöchentliche Arbeitszeit und die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden bei geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnissen
weiterhin noch zu den Lohnunterlagen genommen werden müssen.
Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte bejaht diese Frage.
Die Regelungen der Beitragsüberwachungsverordnung über die
Führung von Lohnunterlagen gelten auch für geringfügige Beschäf-
tigungen weiterhin uneingeschränkt. Durch die Aufzeichnungs-
pflicht sollen die Versicherungsträger in die Lage versetzt werden,
Fragen der Versicherungs- und Beitragspflicht auch noch rückwir-
kend prüfen zu können. Dementsprechend haben die Spitzenorga-
nisationen der Sozialversicherung in den Geringfügigkeitsrichtlinien
vom 25. Februar 2003 festgelegt, dass die für die versicherungs-
rechtliche Beurteilung maßgebenden Angaben in den Lohnunter-

Aufzeichnungspflichten bei geringfügigen
Beschäftigungsverhältnissen

Die unentgeltliche Gestel-
lung eines nicht fest zuge-

wiesenen betrieblichen Park-
platzes während der Arbeitszeit
durch den Arbeitgeber wird von
der Finanzverwaltung nicht als
konkretisierbarer (steuerpflich-
tiger) geldwerter Vorteil behan-
delt.
Die unentgeltliche Überlassung
eines fest zugewiesenen Park-
platzes kann aber zu steuer-
pflichtigem Arbeitslohn führen,
soweit Parkplätze zur aussch-
ließlichen Nutzung durch
bestimmte Arbeitnehmer, z. B.
leitende Angestellte, bereitge-
stellt oder diesen reserviert wer-
den. Dies gilt insbesondere dann,
wenn diese Arbeitnehmer z. B.
auf Grund der örtlichen Park-

Überlassung 
von Parkplätzen als
Arbeitslohn

platzbeschränkung sonst Park-
gebühren entrichten müssten.
Nicht steuerpflichtige Zuwen-
dungen im ganz überwiegenden
betrieblichen Interesse liegen
vor, wenn das jederzeit mögliche
Parken in der Nähe des Betriebs
aus betriebsfunktionalen Grün-
den notwendig ist.
Das Finanzgericht Köln ent-
schied zu diesem Problem 
wie folgt: Die Überlassung von
nicht besonders gekennzeichne-
ten Parkplätzen an besondere
Arbeitnehmer (Außendienstmit-
arbeiter) führt nicht zu steuer-
pflichtigem Arbeitslohn, wenn
die Arbeitnehmer für den
betriebsinternen Ablauf und die
Aufgabenerfüllung eine beson-
dere Rolle spielen.

lagen aufzuzeichnen und Nachweise, aus denen die erforderlichen
Angaben ersichtlich sind, zu den Lohnunterlagen zu nehmen sind.
Hierzu zählen nach wie vor auch Angaben zu den Wochenarbeits-
stunden. Nicht zuletzt im Rahmen von Betriebsprüfungen müssen
beispielsweise nachvollzogen werden:
■ Entscheidungen über die Versicherungsfreiheit zur 

Arbeitslosenversicherung, 
■ Entscheidungen über die Versicherungspflicht von 

beschäftigten Studenten,
■ beitragsrechtliche Beurteilungen von Sonntags-, Feiertrags- 

und Nachtarbeitszuschlägen,
■ Abgrenzungen zwischen kurzfristiger und geringfügig 

entlohnter Beschäftigung und
■ Anwendung des Entstehungsprinzips bei allgemein 

verbindlichen Tarifverträgen.
Für diese Bereiche kann die 15-Stunden-Grenze weiterhin von
Bedeutung sein. Die Vorlage von Arbeitsverträgen reicht daher nach
Auffassung der BfA allein nicht aus, weil diese nicht unbedingt die
tatsächlichen Verhältnisse widerspiegelten.

Verbuchung 
von Bargeschäften 
im Einzelhandel

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erfordern
grundsätzlich die Aufzeichnung jedes einzelnen Handelsge-

schäftes in einem Umfang, der eine Überprüfung seiner Grundla-
gen, seines Inhalts und seiner Bedeutung für den Betrieb ermög-
licht. Das bedeutet nicht nur die Aufzeichnung der in Geld
bestehenden Gegenleistung, sondern auch des Inhaltes des Geschäf-
tes und des Namens oder der Firma und der Anschrift des Vertrags-
partners (Identität).
Eine Einzelaufzeichnung der baren Betriebseinnahmen im Einzel-
handel ist nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes unter
dem Aspekt der Zumutbarkeit nicht erforderlich, wenn Waren von
geringem Wert an eine unbestimmte Vielzahl nicht bekannter und
auch nicht feststellbarer Personen verkauft werden.

Hinweis:
Von der Zumutbarkeit von Einzelaufzeichnungen über die Iden-
tität ist jedenfalls bei einer Annahme von Bargeld im Wert von
15.000 “ und mehr auszugehen. Außersteuerliche Buchführungs-
und Aufzeichnungspflichten bleiben unberührt.




